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1. Einleitung 

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit dem Zugang zu historischen Dokumenten in Deutsch-
land. Der Begriff „historische Dokumente“ findet als solcher keinen Gebrauch in einschlägigen 
Rechtsvorschriften. Dokumente, die einen historischen Wert haben und Bestandteil eines staatli-
chen Archivs sind, werden vielmehr als Archivgut bezeichnet. Die Nutzung und Sicherung von 
Archivgut des Bundes sowie der Zugang zu diesem, sind im Bundesarchivgesetz (BArchG)1 gere-
gelt. Unterlagen, die kein Archivgut darstellen, sondern sich noch in der Behörde, in der sie ent-
standen sind, befinden, können nur nach Maßgabe des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG)2  zu-
gänglich gemacht werden. Viele Objekte – neben Büchern und Texten auch Archivalien, Bilder, 
Fotografien, Filme, Skulpturen, Tondokumente, Filme und vieles mehr –, die zum deutschen Kul-
turerbe zählen, können in digitalisierter Form kostenlos in der Datenbank der Deutschen Digitalen 
Bibliothek abgerufen werden.3 

2. Zuständigkeit des Bundesarchivs 

Nach dem BArchG liegt die Aufgabe, Archivgut des Bundes auf Dauer zu sichern, nutzbar zu ma-
chen und wissenschaftlich zu verwerten sowie den Zugang hierzu zu gewährleisten, beim Bun-
desarchiv.4 Dieses ist eine selbstständige Bundesoberbehörde, die der Dienst- und Fachaufsicht 
der für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde untersteht.5 Das ist die beim Bun-
deskanzleramt angesiedelte Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

2.1. Archivgut des Bundes: Begriff und Schutzfristen 

Unter „Archivgut des Bundes“ werden grundsätzlich „Unterlagen von bleibendem Wert, die das 
Bundesarchiv nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen dauerhaft übernommen hat“ verstanden.6 
„Unterlagen“ erfasst dabei Aufzeichnungen jeder Art, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.7 
Diese sind von bleibendem Wert, wenn ihnen insbesondere wegen ihrer politischen, rechtlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Inhalte besondere Bedeutung zukommt und sie nach 

                                     

1 Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz vom 10. März 2017 
(BGBl. I S. 410) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 2021 (BGBl. I S. 4122), geändert durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2759).  

2 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes – Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 
2005 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert  durch Artikel 44 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328); 
sobald es sich bei Unterlagen jedoch um Archivgut handelt, genießt das BArchG Vorrang gegenüber dem IFG, 
vgl. § 1 Abs. 3 IFG, siehe hierzu auch Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 31. 

3 https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/. 

4 Vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BArchG; neben dem Bundesarchiv existieren auch auf Landesebene staatliche 
Archive, die Vorschriften für diese finden sich in den entsprechenden Landesarchivgesetzen.  

5 Vgl. § 2 BArchG. 

6 Vgl. § 1 Nr. 2 BArchG (Hervorhebung nur hier). 

7 Vgl. § 1 Nr. 10 BArchG. 

https://www.gesetze-im-internet.de/barchg_2017/index.html#BJNR041010017BJNE000102116
https://www.gesetze-im-internet.de/ifg/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
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Rechtsvorschrift oder Vereinbarung dauerhaft aufzubewahren sind.8 Archivgut entsteht durch die 
Umwidmung von Behördenunterlagen durch das Bundesarchiv.9  

Stellt das Bundesarchiv den bleibenden Wert von Unterlagen fest, so hat es diese zu übernehmen. 
Damit werden die Unterlagen von öffentlichen Sachen im Verwaltungsgebrauch zu öffentlichen 
Sachen im Gemeingebrauch.10  

Unterlagen dürfen erst dann durch das Bundesarchiv übernommen werden, wenn die für die Un-
terlagen zu beachtenden Schutzfristen abgelaufen sind. Grundsätzlich gilt für Archivgut des Bun-
des eine allgemeine Schutzpflicht von 30 Jahren, beginnend mit der Entstehung der Unterlagen.11 
Nach Ablauf dieser Schutzfrist dürfen Unterlagen, die sich auf natürliche Personen beziehen, erst 
zehn Jahre nach dem Tod der Person oder, falls dieser nicht feststellbar ist, 100 Jahre nach ihrer 
Geburt und, falls diese ebenfalls nicht feststellbar ist, 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen ge-
nutzt werden.12 Für Unterlagen, die Geheimhaltungsregelungen unterliegen, gilt eine Schutzfrist 
von 60 Jahren ab ihrer Entstehung13. Die Schutzfristen sind nicht anzuwenden auf Archivgut, das 
aus Unterlagen besteht, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren, oder 
soweit es aus Unterlagen besteht, die vor der Übergabe an das Bundesarchiv bereits einem Infor-
mationszugang nach einem Informationszugangsgesetz offen gestanden haben.14 Da das IFG grund-
sätzlich einen sehr weiten Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gewährt15, kommen 
die Schutzfristen nur in den Fällen zur Anwendung, in denen ein Anspruch nach dem IFG ausge-
schlossen ist, also beispielsweise wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswir-
kungen haben kann auf internationale Beziehungen, militärische und sonstige sicherheitsempfind-
liche Belange der Bundeswehr oder Belange der inneren oder äußeren Sicherheit16, oder wenn der 
Ausschluss der Anspruchs erforderlich ist zum Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses17 
oder personenbezogener Daten Dritter18. 

                                     

8 Vgl. § 1 Nr. 11 BArchG. 

9 Berger, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 1 Rn. 3.  

10 Berger, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 1 Rn. 3.  

11 Vgl. § 11 Abs. 1 BArchG. 

12 Vgl. § 11 Abs. 2 BArchG. 

13 Vgl. § 11 Abs. 3 BArchG. 

14 Vgl. § 11 Abs. 5 BArchG. 

15 Vgl. § 1 IFG. 

16 Vgl. § 3 IFG. 

17 Vgl. § 4 IFG. 

18 Vgl. § 5 IFG. 
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2.2. Archivgut des Bundes: Quellen 

Das Bundesarchiv verwahrt zum einen Unterlagen der öffentlichen Stellen des Bundes.19 Zu diesen 
gehören die Verfassungsorgane des Bundes, die Behörden und Gerichte des Bundes, die bundes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie die sonstigen 
Stellen des Bundes.20 Daneben ist das Bundesarchiv zuständig für die Verwahrung von Unterlagen 
des Deutschen Reiches, des Deutschen Bundes und der Stellen der Besatzungszonen. Zudem sichert 
es Unterlagen der Deutschen Demokratischen Republik, der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands und der mit diesen verbundenen Organisationen und juristischen Personen. Voraussetzung 
ist, dass das Bundesarchiv auch hier den bleibenden Wert der Unterlagen festgestellt hat.21 

Darüber hinaus kann das Bundesarchiv auch Unterlagen anderer Stellen übernehmen und erwer-
ben, sofern diese der Behörde angeboten werden und der bleibende Wert festgestellt wird.22  

3. Zugang zum Bundesarchivgut 

Zu den Aufgaben des Bundesarchives zählt neben der Verwahrung des Archivguts auch die Gewähr-
leistung des Zugangs zu diesem unter Wahrung des Schutzes privater oder öffentlicher Belange. 
Dies kann unter anderem mittels Digitalisierung der Unterlagen und öffentlicher Zugänglichma-
chung im Internet geschehen.23 

3.1. Zugang zu digitalisierten Unterlagen  

Die bereits digitalisierten Bestände des Bundesarchivs sind im Internet frei zugänglich. Die Digita-
lisierung und Online-Präsentation von Schriftgutbeständen, Bildern und Filmen wird vom Bundes-
archiv kontinuierlich vorangetrieben. Im Oktober 2022 standen 177.000 Akten mit knapp 40 Millio-
nen Images und mehr als 270.000 digitalisierten Fotos online bereit.24 Die digitalisierten Unterlagen 
stellen jedoch nur einen Bruchteil des Gesamtbestandes des Bundesarchivs dar, da hier nur das 
Archivgut, dem keine rechtlichen Beschränkungen – etwa aus urheber- oder persönlichkeitsschutz-
rechtlichen Gründen – entgegenstehen, zur Verfügung gestellt werden kann. 25 

                                     

19 Unterlagen der öffentlichen Stellen der Länder werden durch die entsprechenden Landesarchive verwahrt. 

20 Vgl. §§ 3 Abs. 2, 1 Nr. 9 BArchG. 

21 Vgl. § 3 Abs. 2 BArchG. 

22 Siehe zu den genaueren Voraussetzungen §§ 5 ff. BArchG. 

23 § 3 Abs. 1 Satz 3 BArchG. 

24 Siehe auf der Seite des Bundesarchivs, Digitalisierte Bestände, Direktzugang zu den online präsentierten Akten 
des Bundesarchivs, abrufbar unter: https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Besta-
ende/digitalisierte-bestaende.html. 

25 Siehe auf der Seite des Bundesarchivs, Digitalisierte Bestände, Direktzugang zu den online präsentierten Akten 
des Bundesarchivs, abrufbar unter: https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Besta-
ende/digitalisierte-bestaende.html; das Bundesarchiv verfügt insgesamt allein über 530 laufende Kilometer Akten. 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Bestaende/digitalisierte-bestaende.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Bestaende/digitalisierte-bestaende.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Bestaende/digitalisierte-bestaende.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Digitalisierte-Bestaende/digitalisierte-bestaende.html
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Etwa alle drei Monate veröffentlicht das Bundesarchiv einen Newsletter, in dem die wichtigsten 
aktuellen Meldungen der Behörde kompakt zusammengestellt werden.26 Auch wird in Pressemittei-
lungen sowie über Social Media-Kanäle wie Twitter vereinzelt auf neue online abrufbare Dokumente 
hingewiesen.27 

3.2. Zugang zu nichtdigitalisierten Unterlagen 

Jeder Person steht außerdem das Recht zu, den analogen, nicht im Internet veröffentlichen Bestand 
des Bundesarchives auf Antrag zu nutzen.28 Gleiches gilt für Unterlagen, die älter als 30 Jahre sind 
und somit nicht mehr der allgemeinen Schutzfrist unterfallen, jedoch noch der Verfügungsgewalt 
der öffentlichen Stellen, in denen sie entstanden sind, unterliegen.29 Die näheren Voraussetzungen 
für die Nutzung des Archivguts werden durch die Bundesarchiv-Benutzungsverordnung (BArchBV)30 
geregelt.  

Das Recht auf Nutzung des Archivguts besteht sowohl für juristische als auch für natürliche Per-
sonen.31 Für die Nutzung ist lediglich die vorherige Stellung eines schriftlichen Antrags, über den 
das Bundesarchiv entscheidet, erforderlich.32 Dabei ist ein berechtigtes Interesse an der Nutzung 
des Archivguts, etwa zu amtlichen, wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken, zwar keine 
Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung,33 dennoch sind Thema und Zweck der Nachfor-
schung im Antrag genau anzugeben.34 Zudem müssen Antragstellende ihren Namen, ihre Adresse, 
ihren Beruf, ihre Staatsangehörigkeit und eine Mailadresse angeben sowie auf Verlangen ihren 
Personalausweis vorgelegen.35 Der Antrag auf Nutzung des Archivguts ist zwingend einzuschränken 
oder zu versagen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Nutzung das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährdet würde oder dass der Nutzung 

                                     

26 Siehe auf der Seite des Bundesarchivs, Newsletter – Übersicht, abrufbar unter: https://www.bundesar-
chiv.de/DE/Navigation/Meta/Aktuelles/Newsletter/newsletter.html. 

27 Siehe auf der Seite des Bundesarchivs, Pressemitteilungen, abrufbar unter: https://www.bundesar-
chiv.de/DE/Navigation/Meta/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen.html. 

28 Vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 BArchG. 

29 Vgl. § 11 Abs. 6 BArchG. 

30 Verordnung über die Benutzung von Archivgut beim Bundesarchiv – Bundesarchiv-Benutzungsverordnung vom 
29. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1857); die Verordnung wurde auf Grundlage des § 19 Nr. 1 BArchG erlassen. 

31 Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 11. 

32 Vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 BArchG. 

33 Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 22. 

34 Vgl. § 3 Abs. 1 BArchBV. 

35 Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 24. 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Aktuelles/Newsletter/newsletter.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Aktuelles/Newsletter/newsletter.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen.html
https://www.gesetze-im-internet.de/barchbv/index.html
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schutzwürdige Interessen Betroffener oder ihrer Angehörigen entgegenstehen oder durch die Nut-
zung Rechtsvorschriften des Bundes über die Geheimhaltung verletzt würden.36 Darüber hinaus 
kann die Nutzung nach Ermessen des Bundesarchivs eingeschränkt oder versagt werden, wenn 
durch die Nutzung der Erhaltungszustand des Archivguts des Bundes gefährdet würde oder ein 
unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand entstünde.37 Die Genehmigung kann zum Schutz öffent-
licher Belange und zur Wahrung schutzwürdiger Interessen Betroffener mit Auflagen verbunden 
oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden.38 Das Bundearchiv kann zudem verlangen, 
dass Antragstellende sich schriftlich dazu verpflichten, bei der Verwertung von Erkenntnissen aus 
dem Archivgut die Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie die schutzwürdigen Belange Dritter 
zu beachten und bei Verstößen das Bundesarchiv von der Haftung freizustellen.39 Da die Verpflich-
tungserklärung die Nutzung von Archivgut für Wissenschaft und Presse erschweren kann, darf 
das Bundesarchiv bei Anträgen aus diesen Bereichen von der Möglichkeit zur Einschränkung des 
Zugangs und zur Erteilung von Auflagen nur zurückhaltend Gebrauch machen.40 

Das Archivgut wird den Nutzern im Original oder in Kopie vorgelegt, wobei Archivgut im Original 
grundsätzlich nur vor Ort in den Räumlichkeiten des Bundesarchivs genutzt werden kann.41 Nach 
der Besonderen Gebührenordnung der Beauftragten für Kultur und Medien (BKMBGebV)42 fallen 
für die Nutzung von Archivgut Gebühren an. Deren Höhe ist von dem Personal- und Sachaufwand, 
der durch die Benutzung für das Bundesarchiv entsteht, abhängig.43 Stellen, die Unterlagen an das 
Bundesarchiv abgegeben haben, haben gegen Ersatz der Auslagen im Bundesarchiv dagegen jeder-
zeit gebührenfreien Zugang zu diesem Archivgut, wenn sie es zur Erfüllung ihrer Aufgaben benöti-
gen. Gleiches gilt für ihre Rechts- oder Funktionsnachfolger.44 

3.3. Rechtsschutz gegen Ablehnung eines Nutzungsantrages  

Das Bundesarchiv ist eine selbstständige Bundesoberbehörde. Lehnt es einen Antrag auf Nutzung 
des Archivguts ab, stellt der Ablehnungsbescheid einen Verwaltungsakt45 dar. Der Betroffene hat 

                                     

36 Vgl. § 13 Abs. 1 BArchG. 

37 Vgl. § 13 Abs. 2 BArchG. 

38 Vgl. § 10 Abs. 2 BArchG, § 3 Abs. 2 Satz 2 BArchBV. 

39 Vgl. § 3 Abs. 3 BArchBV. 

40 Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 27. 

41 Vgl. hierzu genauer § 2 und § 4 BArchNV. 

42 Besondere Gebührenverordnung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 31. August 
2021 (BGBl. I S. 4066). 

43 Partsch, in: Partsch, BArchG, 2. Aufl. 2021, § 10 Rn. 23. 

44 Vgl. § 15 Abs. 1 BArchG. 

45 Vgl. § 35 S. 1 VwVfG. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bkmbgebv/BJNR406600021.html
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sodann die Möglichkeit, gegen die Ablehnung zunächst Widerspruch beim Bundesarchiv als zu-
ständige Widerspruchsbehörde zu erheben.46 Bleibt dieser erfolglos, kann er anschließend sein 
Aktennutzungsbegehren in Form einer Verpflichtungsklage gem. § 42 Abs. 1 Alternative 2 VwGO 
vor dem Verwaltungsgericht geltend machen.47 

Es hat immer wieder Fälle gegeben, in denen sich Antragstellende gegen die Ablehnung ihres An-
trages auf Nutzung von Archivgut des Bundes mit Rechtsmitteln zur Wehr gesetzt haben. Beispiel-
haft seien hierzu zunächst die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts über den Zugang 
zu Unterlagen betreffend die Ermordung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände Hanns Martin Schleyer und die Entführung des Lufthansa-Flugzeuges „Lands-
hut“48 im Jahre 1977 genannt, ferner die Entscheidungen über die Sperrerklärung zu den BND-
Akten im Fall Adolf Eichmann49 und den Zugang zu Informationen des Bundessicherheitsrates50. 
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits mit Fragen des Zugangs zu Archivgut des 
Bundes befasst, etwa in seinem Beschluss über journalistische Recherchen zu Wiedergutmachungs-
leistungen der Bundesrepublik gegenüber Israel51 .  

4. Tromsø-Konvention des Europarats  

2009 erließ der Europarat eine Konvention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten (bekannt 
als Tromsø-Konvention)52. In dieser wurde unter anderem ein allgemeines Recht auf Einsichtnahme 
in amtliche Dokumente sowie Mindeststandards für die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu 
diesen festgeschrieben.53  

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen derzeit weder unterzeichnet noch ratifi-
ziert. Aus Antworten der Bundesregierung auf parlamentarische Anfragen im Jahr 2020 geht her-
vor, dass die damalige Bundesregierung eine Ratifizierung der Konvention nicht beabsichtige, da 
insbesondere das am 1. Januar 2006 in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz deren Zweck 

                                     

46 Vgl. §§ 68, 73 Abs. 1 Nr. 2 VwGO. 

47 Siehe zu Fällen in der Vergangenheit etwa BVerwG, Urteil vom 27.11.2013 – 6 A 5/13 = NJW 2014, 1126; BVerwG, 
Beschluss vom 27. 5. 2013 – 7 B 43/12 = NJW 2013, 2538; BVerwG Urt. v. 13.1.2022 – 6 A 7/20, 6 A 8/20 = NVwZ 
2022, 877. 

48 BVerwG, Beschluss vom 07.08.2013 - 20 F 9.12, BeckRS 2013, 55772. 

49 BVerwG, Beschluss vom 10.01.2012 - 20 F 1.11, BeckRS 2012, 46999. 

50 BVerwG Urt. v. 23.6.2022 – 10 C 3/21 (OVG Berlin-Brandenburg), NVwZ 2022, 1904. 

51 BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2017 - 1 BvR 1978/13, BeckRS 2017, 116390. 

52 Konvention des Europarates über den Zugang zu amtlichen Dokumenten (Tromsø-Konvention) vom 18. Juni 2009, 
Council of Europe Convention on Access to Official Documents, Tromsø, 18.06.2009, Council of Europe Treaty 
Series (CETS), Nr. 205, verbindlicher englischer Vertragstext abrufbar unter: https://www.coe.int/en/web/con-
ventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205. 

53 Siehe zur Tromsø-Konvention den Sachstand der Wissenschaftlichen Dienste „Fragen zur Tromsø-Konvention 
des Europarates sowie weitere Fragen zu Europaratsübereinkommen“, WD 2 - 3000 - 103/16, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/438648/03a6a2afce0cceca4e9551134219f177/WD-2-103-16-pdf-data.pdf.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.bundestag.de/resource/blob/438648/03a6a2afce0cceca4e9551134219f177/WD-2-103-16-pdf-data.pdf
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bereits erfülle.54 Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeaufragten aus Bund und Ländern (IFK) 
hat den Bundesgesetzgeber im Jahr 2021 zum Beitritt zur Tromsø-Kovention aufgefordert.55 

*** 

                                     

54 Vgl. BT-Drs. 19/19773, S. 24; die Bundesregierung bestätigte dies zudem in einer Antwort auf eine erneute 
Nachfrage, vgl. BT-Drs. 19/25159, S. 29. 

55 Unterrichtung durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BT-Drs. 20/1352, 
S. 78.  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/197/1919773.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/251/1925159.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/013/2001352.pdf
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